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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.05.1990
HANS HIRTER

Nachdem der bernische Grosse Rat im Vorjahr einen Vorstoss für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen knapp verworfen hatte, reichte nun ein aus
Politikern der SVP, der FDP, der SD und der EDU gebildetes Komitee eine
entsprechende Volksinitiative ein. Das bernische Stadtparlament lehnte ein Postulat
der FDP für ein Vermummungsverbot ab. Ebenfalls negativ äusserte sich die Zürcher
Kantonsregierung zu einer im Vorjahr eingereichten Volksinitiative der AP. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Die Anschläge gegen bernische Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit
dem Jura-Konflikt setzten sich zu Jahresbeginn fort, fanden dann aber ein abruptes
Ende. Am frühen Morgen des 7. Januars kam es zu einem Bomben-Attentat auf das Haus
des antiseparatistischen Berner Grossrats Houriet (fdp) in Courtelary. In der gleichen
Nacht explodierte in der Berner Altstadt in einem parkierten Auto eine Bombe, wobei
der offenbar mit der Manipulation des Sprengstoffs beschäftigte Wageninsasse ums
Leben kam. Beim Verunfallten handelte es sich um einen jungen, der autonomistischen
Gruppe Bélier angehörenden Aktivisten. Die Bundesanwaltschaft verhaftete im Laufe
der anschliessenden Untersuchung zwei Mitglieder des Béliers und entdeckte nicht
zuletzt dank deren Geständnissen mehrere Sprengstoffdepots in den Freibergen (JU)
sowie Pläne für weitere Anschläge. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.01.1993
HANS HIRTER

Gegen den Antrag der Regierung und der vorberatenden Kommission beschloss der
Zürcher Kantonsrat mit 68 zu 61 Stimmen, die Volksinitiative der Auto-Partei (AP) für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen zur Annahme zu empfehlen. Am 26.
September stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 71 Prozent dem Begehren zu. Ein
Vorstoss im Zürcher Parlament, der ein Demonstrationsverbot für Ausländer forderte,
fand hingegen nur gerade bei 6 Abgeordneten der SD und der AP Unterstützung. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.1993
HANS HIRTER

Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,
ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER
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Im Kanton Bern stimmte das Volk über eine 1994 eingereichte Volksinitiative für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen ab. Obwohl sich Regierung und Parlament
dagegen ausgesprochen hatten, wurde das von der SVP, der FDP, der FP, den SD und
der EDU unterstützte Begehren mit einem Ja-Stimmenanteil von 52 Prozent
angenommen. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.06.1998
HANS HIRTER

Der Zuger Kantonsrat beschloss, dass der Eishockey Verein Zug (EVZ) künftig 60% der
Sicherheitskosten übernehmen muss. Dieses Modell könnte anderen Kantonen als
Vorbild dienen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.07.2011
NADJA ACKERMANN

Der Kanton Genf hat in der Volksabstimmung vom 11. März eine Verschärfung des
Kundgebungsgesetzes (Loi sur le manifestations) mit 53.9% Ja-Stimmen angenommen.
Die Gesetzesrevision stützt sich auf vier Säulen: Prävention, Zusammenarbeit zwischen
Organisatoren und der Polizei, Verantwortung der Organisationen und schliesslich
Bestrafung derselben, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Nach der
Abstimmung formierte sich aus der SP-Genf und der Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) ein Referendumskommittee. Laut den Gegnern ist die Vorlage
undemokratisch und verfassungswidrig, weshalb sie Einspruch beim Bundesgericht
erhoben. Auch der UNO-Berichterstatter für Versammlungsfreiheit kritisierte das neue
Gesetz. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.03.2012
NADJA ACKERMANN

Der Kanton Luzern fällte als erster Kanton einen Kantonsbeschluss, nach dem
Demonstrationsveranstalter zur Übernahme der Polizeikosten gezwungen werden
können, falls eine Veranstaltung aus dem Ruder läuft. Verläuft die Demonstration
friedlich, übernimmt der Kanton die Kosten für das Polizeiaufgebot. Bei der Einführung
der Verantwortlichkeit nach dem Verbraucherprinzip liegt jedoch die Beweislast beim
Kanton. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.07.2012
NADJA ACKERMANN
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